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V

Vorwort

Wie kaum ein anderes Rechtsgebiet lebt das Handels- und Gesellschaftsrecht vom engen 
Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis. Dabei erweist sich die höchstrichterliche 
Rechtsprechung vielfach als treibende Kraft der Rechtsfortbildung. Ohne die Kenntnis 
einer ansehnlichen Zahl von Grundlagenentscheidungen sind die Gesetzestexte zum 
Handels- und Gesellschaftsrecht zum Teil lückenhaft, zum Teil unverständlich. Man 
denke etwa an die höchstrichterliche Anerkennung der Rechtsfähigkeit der BGB-Ge-
sellschaft (Entscheidung Nr.  18) oder das gesamte ungeschriebene Gesellschaftskollisi-
onsrecht (Entscheidungen Nr.  97 bis 100). Die in dieser Sammlung abgedruckten 100 
höchstrichterlichen Entscheidungen zum Handels- und Gesellschaftsrecht gehören mit 
anderen Worten zu den Schlüsseltexten unserer Zunft. 

Es mag wie ein Anachronismus erscheinen, in Zeiten der Digitalisierung und der On-
line-Verfügbarkeit von Rechtstexten aller Couleur eine Entscheidungssammlung in ge-
bundener Form herauszugeben. Das Kalkül hinter dem hier vorgelegten Buch ist aller-
dings, den Studierenden einen möglichst einfachen Zugang zu den für die Ausbildung 
und das Examen wichtigsten Entscheidungen zu ermöglichen. Zu diesem Zweck sind 
die abgedruckten Urteile und Beschlüsse nicht nur redaktionell aufbereitet, sondern 
auch um weiterführende Fragen und Anregungen zur Vertiefung ergänzt worden. Die 
Lektüre der Leitscheidungen soll die Studierenden dazu anregen, sich im Handels- und 
Gesellschaftsrecht zu vertiefen. Sie sollen die Entscheidungssammlung neben einem 
klassischen Lehrbuch als Arbeitsmittel für die einschlägigen Vorlesungen zur Hand ha-
ben und den unverzichtbaren Umgang mit Originalentscheidungen einüben. Das wird 
zum einen dazu beitragen, den in den Vorlesungen vermittelten abstrakten Rechtsstoff 
anhand lebendiger Fallbeispiele zu festigen. Zum anderen können klassische Entschei-
dungen, wie zB zur Rosinentheorie bei §  15 HGB (Entscheidung Nr.  4), ebenso Gegen-
stand von Examens- und Schwerpunktbereichsklausuren sowie mündlichen Examens-
prüfungen sein wie aktuelle Judikate, die etwa die Rügeobliegenheit nach §  377 HGB 
(Entscheidung Nr.  14) betreffen. 

Die vorliegende Sammlung richtet sich an alle Studierenden des Examensstudien-
gangs, in besonderem Maße an die Studierenden eines handels-, gesellschafts- oder 
wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Schwerpunktbereichs. Aber auch Studierende im 
Nebenfach sowie fachfremde und ausländische Studierende in einem Qualifikations- 
oder Masterstudiengang können von der Lektüre der hier zusammengestellten Ent-
scheidungen profitieren.



Vorwort

VI

Nicht zuletzt aufgrund der Vielgestaltigkeit und Heterogenität der Rechtsquellen des 
Gesellschaftsrechts ist die schiere Zahl an höchstrichterlichen Entscheidungen schwer 
zu überblicken. Bei der Auswahl haben wir uns von der Überlegung leiten lassen, die 
prüfungsrelevanten Teilbereiche des Handels- und Gesellschaftsrechts möglichst durch 
jeweils eine oder zwei Grundsatzentscheidungen inhaltlich abzudecken. Das betrifft für 
den Pflichtfachstoff vor allem das Handels- und Personengesellschaftsrecht. Hinzu 
kommen für den Schwerpunktbereich Judikate aus dem Kapitalgesellschaftsrecht, Kon-
zern- und Umwandlungsrecht, dem Kapitalmarktrecht sowie dem Europäischen Ge-
sellschaftsrecht. Dabei erhielt die aktuellere Entscheidung gegenüber dem berühmten 
Klassiker nur dann den Vorzug, wenn sie über das originäre Judikat hinausging, eigen-
ständige Akzente setzte oder insgesamt instruktiver war. Vielfach konnten wir weitere 
Entscheidungen aus dem Umfeld der abgedruckten Richtersprüche im Rahmen der wei-
terführenden Fragen und Anmerkungen berücksichtigen, so dass die Studierenden 
noch tiefergehende Kenntnisse zum Kontext der Leitentscheidung gewinnen können. 

Um den Lesern einen möglichst unverfälschten Eindruck von der juristischen Le-
benswirklichkeit zu vermitteln, sind die Entscheidungen weitgehend unverändert  
abgedruckt. Kürzungen haben wir nur dort vorgenommen, wo die Lektüre zum Ver-
ständnis des Richterspruchs nichts beizutragen vermag. Das betraf zuweilen die Aus-
führungen des Berufungsgerichts, Hinweise an das Berufungsgericht bei einer Zurück-
weisung sowie vollkommen unwesentliche Passagen. Sie erkennen solche Aussparungen 
an offenen Randnummern und kennzeichnenden Platzhaltern („[…]“). Zudem haben 
wir uns um eine redaktionelle Vereinheitlichung, etwa bei der Nummerierung von Leit-
sätzen, bemüht, die inhaltlich unverändert abgedruckt sind. Entscheidungen, die vor 
dem Jahr 2005 ergangen sind, wurden für eine bessere Handhabbarkeit mit Absatz-
nummern versehen. 

Die Leser werden am meisten von der vorliegenden Sammlung profitieren, wenn sie 
sich die zur Lektüre unabdingbare Zeit nehmen und aktiv an den Entscheidungen ar-
beiten. Das kann in selbstständiger Lernarbeit geschehen oder in einer privaten Arbeits-
gemeinschaft zur Vorbereitung auf das Examen. Bei Entscheidungen aus dem Bereich 
des Handels- und Gesellschaftsrechts besteht die erste Herausforderung nicht selten 
darin, den komplexen Sachverhalt zutreffend zu erfassen und sich über die Parteien und 
deren Interessenlage klar zu werden. Dabei kann die Fertigung einer Sachverhalts- und 
Personenskizze helfen, um sich auf dieser Grundlage die tragenden Urteilsgründe zu 
erschließen und diese im Idealfall in eine gutachterliche Lösung zu übersetzen.

Kritik und Anregungen sind uns stets willkommen und erreichen uns am besten per 
E-Mail an jan.lieder@jura.uni-freiburg.de.

Freiburg im Breisgau und Hamburg, Sommer 2022
Jan Lieder

Martin Bialluch
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1

14 – 15

Nr.  1 – Kaufmannseigenschaft des Kommanditisten

BGHZ 45, 282 = WM 1966, 757

Der Kommanditist, der kein Kaufmann ist, wird es weder durch seine Beteiligung 
an der Kommanditgesellschaft, noch ist er es, soweit er Verträge mit der Gesellschaft 
oder den Gesellschaftern abschließt.
BGH, Urt. v. 02.06.1966 – VII ZR 292/64 (OLG München)

Zum Sachverhalt: Im Jahre 1960 gründete die S. S- und W GmbH (im folgenden S.) mit 9 
oder 10 weiteren Personen eine Kommanditgesellschaft, die als „S. S- und W Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung M KG“ am 24. Oktober 1960 in das Handelsregister eingetragen wurde. 
Persönlich haftende Gesellschafterin wurde die S., die übrigen Gesellschafter, darunter die Be-
klagte, wurden Kommanditisten. Im §  28 der beiden von der Kl. eingereichten, voneinander z. Tl. 
abweichenden Vertragsurkunden […] war, insoweit übereinstimmend, vorgesehen, daß über alle 
Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsvertrag zwischen den Gesellschaftern untereinander oder 
zwischen Gesellschaftern und der Gesellschaft ein Schiedsgericht entscheiden sollte und daß die 
näheren Bestimmungen in einer besonderen Urkunde zu regeln waren. Diese Urkunde wurde 
nicht errichtet.

Die Bekl. leistete ihre Einlage nicht. Der für die KG bestellte Notgeschäftsführer trat einen Teil 
des Anspruchs auf Zahlung der Einlage in Höhe von 20.000 DM an die Kl. ab, die ihn mit der 
Klage geltend macht. Sie hat ihre Forderung ferner, und zwar „primär“ […] darauf gestützt, daß 
sie der KG ein Darlehen von 400.000 DM gewährt habe, für das die Bekl. in Höhe ihrer nicht ge-
leisteten Kommanditeinlage gemäß dem §  171 HGB einstehen müsse. 

Die Bekl. bestreitet, zur Zahlung verpflichtet zu sein. Vorab hat sie die Einrede des Schieds-
vertrags erhoben. 

Das Landgericht hat diese Einrede durch Zwischenurteil verworfen, das Oberlandesgericht die 
Berufung zurückgewiesen. 

Mit der Revision beantragt die Beklagte, das Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die 
Kl. bittet, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Aus den Gründen:
[…]

14Das Oberlandesgericht hält [… die …] Schiedsabrede für unwirksam, weil sie der 
Form des §  1027 Abs.  1 ZPO entbehre.

15Zwar seien, so führt es aus, die KG ebenso wie die Bekl. Kaufleute, so daß der Ab-
schluß des Gesellschafts- und Schiedsvertrags für sie ein Handelsgeschäft gewesen sei. 
An dem Vertrag seien aber mehrere Nichtkaufleute beteiligt gewesen; der Schiedsver-
trag hätte insoweit der Form des §  1027 Abs.  1 ZPO bedurft. Da sie nicht eingehalten 
worden sei, sei die ganze Abrede gemäß dem §  139 BGB unwirksam.
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16 Die Revision wendet sich vergeblich gegen diese Beurteilung.
17 1.) Sie macht an erster Stelle geltend, die Schiedsabrede sei jeweils ein zweiseitiger 

Vertrag gewesen. Es komme deswegen vorliegend nur darauf an, ob die KG, die persön-
lich haftende Gesellschafterin und die Bekl. Kaufleute gewesen seien. Diese Vorausset-
zungen seien unstreitig gegeben.

18 Die Rüge richtet sich gegen die Feststellungen des Tatrichters, an die das Revisions-
gericht gebunden ist (§  561 ZPO). Das Oberlandesgericht legt rechtlich unangreifbar 
dar, daß es sich bei dem Gesellschaftsvertrag ebenso wie bei der Schiedsabrede um ein 
einheitliches Abkommen zwischen allen Gesellschaftern gehandelt habe. Es würdigt 
den Sachverhalt weiter dahin, daß die Beteiligten nicht zweierlei Zuständigkeiten für die 
im §  28 des Vertrags erwähnten Streitigkeiten hätten schaffen wollen; damit meint es, 
sie hätten die Schiedsabrede ohne den wegen Nichteinhaltung der Form des §  1027 
Abs.  1 ZPO unwirksamen Teil nicht getroffen.

19 Was die Revision hiergegen vorbringt, liegt allein auf tatsächlichem Gebiet und kann 
nicht beachtet werden.

20 2.) Das Berufungsgericht befaßt sich weiter mit der Frage, ob etwa der Abschluß des 
Gesellschaftsvertrages auch für die daran beteiligten Nichtkaufleute ein Handelsge-
schäft gewesen sei. Es meint, die Verhältnisse lägen insoweit ebenso wie bei der Grün-
dung einer offenen Handelsgesellschaft. Bei dieser erwerbe der Gesellschafter nicht 
schon durch den Gründungsvertrag die Eigenschaft eines Kaufmanns, sondern erst 
durch den Betrieb der Gesellschaft.

21 Die Revision greift diese Rechtsauffassung an. Die Bekl. habe zudem, so führt sie aus, 
behauptet und unter Beweis gestellt, daß der auf den 8. Oktober 1960 datierte Gesell-
schaftsvertrag mit der im §  28 enthaltenen Schiedsabrede erst wesentlich später unter-
zeichnet worden sei, als die KG bereits im Handelsregister eingetragen gewesen war und 
ihren Betrieb seit langem aufgenommen hatte. Die Kommanditisten seien also bei der 
Unterzeichnung Kaufleute gewesen, so daß es einer Innehaltung der Form des §  1027 
Abs.  1 ZPO nicht bedurft habe.

22 Auch diese Rüge ist unbegründet.
23 a) Dem Berufungsgericht kann nicht zugestimmt werden, wenn es in diesem Zusam-

menhang die Kommanditgesellschaft der offenen Handelsgesellschaft rechtlich gleich-
stellt.

24 Die Mitgesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft werden, ebenso wie die per-
sönlich haftenden Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft, durch die Aufnahme 
des Geschäftsbetriebs Kaufleute (BGHZ 34, 293, 296 f.; BGH LM §  406 HGB Nr.  1). Es 
wird ferner die Ansicht vertreten, daß bereits der Abschluß des Vertrags über die Er-
richtung einer offenen Handelsgesellschaft für die Gründer ein Handelsgeschäft sei, 
selbst wenn sie bis dahin keine Kaufleute gewesen sein sollten; diese Auffassung stützt 
sich im wesentlichen darauf, daß die Gründer mit jenem Abschluß ihr künftiges Han-
delsgewerbe vorbereiten (Hueck, Das Recht der offenen Handelsgesellschaft, 3.  Aufl., §  3 
Nr.  9; Ritter, HGB, §  343 Anm.  6 b. A. A. u. a. Zöllner, Betr. 1964, 795 mit Nachw.).
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25Diese Begründung versagt bei der Kommanditgesellschaft. Denn die Kommanditis-
ten werden durch ihre Beteiligung an ihr keine Kaufleute, wenn nicht besondere, hier 
nicht in Betracht kommende Umstände hinzutreten (Urteil des Senats vom 27. Mai. 
1957 – VII ZR 223/56 – = WM 1957, 883; RGSt 69, 65, 67 ff.; RG HRR 1934, 143; RGRK 
HGB, 2.  Aufl., §  161 Anm.  15).

26Zwar wird im Schrifttum auch das Gegenteil behauptet, und zwar entweder grund-
sätzlich (Ballerstedt, JuS 1963, 253, 259) oder wenigstens insoweit, als der Kommanditist 
mit anderen Gesellschaftern oder der Kommanditgesellschaft Geschäfte schließt 
(Hueck, Gesellschaftsrecht, 12.  Aufl., S.  94; Lehmann, Gesellschaftsrecht, 2.  Aufl., S.  148; 
Schlegelberger-Gessler, HGB, 4.  Aufl., §  161 Rdn. 27 – entgegen Schlegelberger-Hefer-
mehl, HGB, 4.  Aufl., §  343 Rdn. 17/18 –). Dem kann aber nicht zugestimmt werden.

27Kaufmann ist nach §  1 Abs.  1 HGB, wer ein Handelsgewerbe betreibt. Das trifft für 
den Kommanditisten nicht zu. Die Gesellschaft wird nicht auf seinen Namen geführt, 
er haftet für die Verbindlichkeiten nur mit seiner Einlage, von der Geschäftsführung ist 
er ausgeschlossen, er ist nicht zur Vertretung berechtigt und es besteht für ihn kein 
Wettbewerbsverbot. Bei einer so beschränkten Rechtsstellung kann nicht mehr davon 
gesprochen werden, daß er die Geschäfte der Gesellschaft mitbetreibt oder daß dies der 
persönlich haftende Gesellschafter für ihn und in seinem Namen tut. Er ist, wie das 
Reichsgericht aaO zutreffend sagt, für den unbefangenen Beobachter nicht „Inhaber“ 
oder „Prinzipal“ des Betriebs.

28Daran ändert sich nichts, wenn der Kommanditist mit anderen Gesellschaftern oder 
der Gesellschaft Verträge schließt. Hierdurch betreibt er nicht die Geschäfte der Kom-
manditgesellschaft. Solche Verträge sind also nur dann für ihn Handelsgeschäfte, wenn 
er ohnehin Kaufmann ist und im Rahmen dieses Gewerbes mit der Gesellschaft oder 
den Gesellschaftern in Beziehung tritt. Abgesehen von einer solchen Sachgestaltung 
fehlt es an einem hinreichenden Grunde, ihn als Kaufmann zu behandeln. Regelt er 
seine Beziehungen zur Gesellschaft oder zu den Gesellschaftern, so übt er damit nicht 
ein Gewerbe aus; denn dabei handelt es sich nicht um einen für die Dauer berechneten 
Kreis von Geschäften, wie es für die Ausübung eines Handelsgewerbes i. S. des §  1 Abs.  1 
HGB erforderlich ist. Er ist also auch nicht in dem beschränkten Umfange Kaufmann, 
wie es von den oben angeführten Schriftstellern angenommen wird (ebenso Zöllner, 
Betr. 1964, 795).

29Schließlich sind auch etwaige Billigkeitserwägungen, auf die im Schrifttum verwie-
sen wird (Ballerstedt aaO), nicht geeignet, ein anderes Ergebnis zu rechtfertigen. Der 
Senat hat im Urteil BGHZ 36, 273, 277 ausgeführt, daß die im §  1027 Abs.  2 ZPO zuge-
lassene Formfreiheit eine eng auszulegende Ausnahmeregelung ist. Daran ist festzuhal-
ten. Es besteht also kein Anlaß zu einer weitherzigen Anwendung.

30b) Aus dem Gesagten folgt, daß die Schiedsabrede, die ein Kommanditist im Gesell-
schaftsvertrag vereinbart, der Form des §  1027 Abs.  1 ZPO bedarf, wenn er nicht im 
Hinblick auf ein anderes von ihm betriebenes Gewerbe ohnehin Kaufmann ist. Das gilt 
auch für Vereinbarungen, die er während des Bestehens der Gesellschaft mit dieser oder 
den anderen Gesellschaftern schließt. Deswegen ist es vorliegend unerheblich, ob der 
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Gesellschaftsvertrag in Wirklichkeit erst nach Beginn des Geschäftsbetriebs und der 
Eintragung im Handelsregister unterzeichnet worden ist.

31 Da nach dem oben Gesagten an der Schiedsabrede Nichtkaufleute beteiligt waren, 
diese Abmachung als Einheit anzusehen ist und nach der bedenkenfreien Feststellung 
des Oberlandesgerichts ohne den unwirksamen Teil nicht getroffen worden wäre, ist die 
KG gemäß dem §  1027 Abs.  1 ZPO der Bekl. gegenüber nicht daran gebunden gewesen. 
Die Vorinstanzen haben die Einrede also mit Recht verworfen.

Anregungen zur Vertiefung:
1. Welche Arten der Kaufmannseigenschaft unterscheidet das HGB? Lesen Sie die 

§§  1–6 HGB; zum System Bayer/Lieder, Handels- und GesR, Rn.  12 ff.
2. Was unterscheidet die Kommanditisten von den Komplementären (vgl. §  161 

HGB)? Ist der Komplementär wirklich stets Kaufmann iSd §§  1 ff. HGB, wie der 
BGH in Rn.  24 meint? Siehe dazu Oetker/Oetker, §  161 HGB Rn.  14.

3. Der BGH behandelt in dieser Entscheidung die Frage der Kaufmannseigenschaft 
von Anlagegesellschaftern. Inwieweit können auch diese als Kaufleute qualifiziert 
werden? Welches gesellschaftsrechtliche Prinzip untermauert die Kernaussage des 
BGH? Bayer/Lieder, Handels- und GesR, Rn.  18.

4. Ballerstedt (JuS 1963, 253, 259) führt als Argument für die Kaufmannseigenschaft 
eines Kommanditisten auch seine Registereintragung (vgl. §  162 Abs.  1 S.  1 HGB) 
an. Warum verfängt dieses Argument nicht? Welche Bedeutung kommt der Ein-
tragung des Kommanditisten zu? Vgl. §  176 HGB und Bayer/Lieder, Handels- und 
GesR, Rn.  634.

5. Ist ein Allein- oder Mehrheitsgesellschafter einer GmbH Kaufmann iSd HGB? 
BGHZ 165, 43; MHLS/Lieder, §  13 GmbHG Rn.  328; MüKo-GmbHG/Merkt, §  13 
GmbHG Rn.  88; Lutter/Hommelhoff/Bayer, §  13 GmbHG Rn.  1.

6. Der persönlich haftende Gesellschafter G der X-OHG sowie der Alleingesellschaf-
ter-Geschäftsführer A der Y-GmbH haben sich gegenüber dem Lieferanten L für 
eine Schuld des Unternehmers U per Telefax verbürgt. Prüfen Sie die Wirksamkeit 
der Bürgschaften! Dazu Bayer/Lieder, Handels- und GesR, Rn.  17.

Nr.  2 – Gewerbebegriff

BGHZ 33, 321 = NJW 1961, 725

Die Landwirtschaft ist im Regelfall ein Gewerbebetrieb im Sinne der Verjährungs-
vorschriften.
BGH, Urt. v. 07.06.1960 – VIII ZR 215/59 (OLG Düsseldorf)

Zum Sachverhalt: Der Kl. ist Inhaber einer Samengroßhandlung. Er verlangt den Kauf-
preis für 300 Zentner Saatkartoffeln, die er dem Beklagten, der eine Landwirtschaft in der Größe 
von mindestens etwa 269 Morgen betreibt, im November 1952 verkauft und im Dezember 1952 
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geliefert hat. Die Klage ist durch einen im Dezember 1956 zugestellten Zahlungsbefehl über den 
Betrag von 2348,26 DM nebst Zinsen eingeleitet worden. Der Bekl. hat gegenüber der Klageforde-
rung die Einrede der Verjährung erhoben und weitere Einwendungen gegen den Anspruch vor-
getragen. 

Das Landgericht hat die Klage wegen Verjährung des Anspruchs abgewiesen. Das Oberlandes-
gericht hat diese Entscheidung bestätigt. 

Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt der Kl. seine Forderung weiter, 
während der Bekl. beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Aus den Gründen:
4Nach §  196 Abs.  1 Nr.  1 BGB verjähren die Ansprüche der Kaufleute für Lieferungen 

von Waren in zwei Jahren, es sei denn, daß die Leistung für den Gewerbebetrieb des 
Schuldners erfolgt. In diesem Falle beträgt die Verjährungszeit nach §  196 Abs.  2 BGB 
vier Jahre.

5Die Kartoffeln, deren Bezahlung mit der Klage verlangt wird, sind, wie das Beru-
fungsgericht unangegriffen und für das Revisionsgericht bindend festgestellt hat, für 
den landwirtschaftlichen Betrieb des Bekl. geliefert worden. Mit der räumlich weit ent-
fernt gelegenen Ziegelei des Bekl. hatte diese Lieferung nichts zu tun. Entscheidend für 
die Frage, ob die Kaufpreisansprüche aus der Kartoffellieferung innerhalb von zwei 
oder erst nach Ablauf von vier Jahren verjähren, ist daher nicht, wie das Berufungsge-
richt richtig erkannt hat, ob die Ziegelei, sondern, ob die Landwirtschaft einen als „Ge-
werbebetrieb“ i. S. des §  196 Abs.  1 Ziff.  1 Halbs. 2 BGB [in der bis zum 31.12.2001 gelten-
den Fassung] darstellt. Das Berufungsgericht meint, die Landwirtschaft sei niemals als 
Gewerbebetrieb im Sinne dieser Vorschrift anzusehen. Dieser Auffassung vermag der 
erkennende Senat sich nicht anzuschließen.

I.
6Die Frage, ob die Landwirtschaft im Hinblick auf die Verjährungsvorschriften als 

Gewerbebetrieb anzusehen ist, wird in der Rechtsprechung und im Schrifttum unter-
schiedlich beantwortet. Mehrere Oberlandesgerichte (OLG Zweibrücken, Pfälzische 
Rechtspraxis 2. Jahrg. (1904/05) S.  16; OLG Posen Jur. Mschr. für Posen, West- und 
Ostpreußen Bd.  VIII (1905) S.  84; OLG Dresden OLG 12, 248; KG OLG 20, 71; OLG 
Breslau OLG 22, 164) haben die Einordnung eines landwirtschaftlichen Betriebes unter 
den Begriff Gewerbebetrieb i. S. des §  196 BGB verneint, und zwar unter Hinweis auf 
den allgemeinen (gewöhnlichen, verkehrsüblichen) Sprachgebrauch, auch den Sprach-
gebrauch der Gewerbeordnung, sowie auf herrschende Lehre und Rechtsprechung, ins-
besondere die Rechtsprechung des preußischen Obertribunals zu §  1 Nr.  1 des preußi-
schen Gesetzes wegen Einführung kürzerer Verjährungsfristen vom 21. März 1838 
(PrGS. S.  249), an das die Regelung des §  196 Abs.  1 Ziff.  1 BGB angelehnt worden ist 
(Mot. I, 288, 300; Josef in Gruchot Bd.  42 (1898) S.  1; RGZ 66, 47, 49; OLG Breslau OLG 
22, 165; LG Kleve NJW 1954, 1890), und das von der zweijährigen Verjährungsfrist die-
jenigen Forderungen ausgenommen hatte, „welche in Bezug auf den Gewerbebetrieb 
des Empfängers entstanden sind.“ Dieser Ansicht ist im Jahre 1928 auch das Reichsge-
richt (RGZ 120, 356) gefolgt, ohne sie dort allerdings näher zu begründen. Dem gegen-
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über hat das OLG Celle (JW 1932, 1573) einen abweichenden Standpunkt eingenom-
men, indem es Landwirtschaftsbetriebe mit Rücksicht auf den durch die weitgehende 
Verwendung technischer Hilfsmittel in der Landwirtschaft und durch den Einzug kauf-
männischer Geschäftsführung in die landwirtschaftlichen Betriebe eingetretenen, 
grundlegenden Wandel allgemein zu den Gewerbebetrieben i. S. des §  196 Abs.  1 Ziff.  1 
BGB rechnet, indes offen läßt, ob auch Kleinbetriebe, deren Inhaber nur als Selbstver-
sorger zu kennzeichnen sein mögen, als Gewerbebetriebe im Sinne der Verjährungsvor-
schriften anzusehen sind. Gegen diese Entscheidung hat sich das Oberlandesgericht 
Jena (JW 1937, 2590) mit der Erwägung gewandt, daß jedenfalls die nach dem „Um-
bruch“ ergangene, die Landwirtschaft betreffende Gesetzgebung eine solche rein wirt-
schaftliche Betrachtungsweise ausschließe, und daß dies auch dem ursprünglichen Bild 
des Gesetzgebers entspreche. Die Frage blieb nach dem Zusammenbruch strittig. Wäh-
rend Enneccerus/Nipperdey (BGB Allg. Teil 15.  Aufl. §  233, I, 1 Fußn.  15) landwirt-
schaftliche Betriebe jedenfalls dann als Gewerbebetriebe ansehen, wenn es sich um 
Großbetriebe handelt, werden sie von Coing (bei Staudinger BGB 11.  Aufl. §  196 Nr.  18) 
und von Johannsen (BGB-RGRK 11.  Aufl. §  196 Anm.  38) auch in weiterem Umfang 
grundsätzlich als Gewerbebetriebe im Sinne der Verjährungsvorschriften beurteilt. 
Ebenso zwiespältig ist die Rechtsprechung der unteren Gerichte (für Gewerbebetrieb; 
LG Kleve NJW 1954, 1890; LG Detmold RdL 1958, 41; kein Gewerbebetrieb – ausge-
nommen vielleicht Großbetriebe: LG Osnabrück RdL 1958, 241). Der Bundesgerichts-
hof hat die Frage, soweit ersichtlich, bisher noch nicht entschieden.

II.
7 Was unter dem Begriff „Gewerbebetrieb“ zu verstehen ist, ob insbesondere auch die 

Landwirtschaft schlechthin oder unter bestimmten Voraussetzungen als solcher i. S. des 
§  196 Abs.  1 Nr.  1 Halbs. 2 BGB zu gelten hat, wird vom Gesetz nicht im einzelnen dar-
gelegt.

8 1. Die Begriffsbestimmung setzt zunächst, wie sich aus dem darin aufgenommenen 
Merkmal des „Betreibens“ ergibt, bei der betreffenden Tätigkeit das Dauernde, Berufs-
mäßige voraus (RGZ 27, 259, 260; 66, 48, 51). Wesentlich ist des weiteren, daß die be-
rufsmäßige Tätigkeit auf einen wirtschaftlichen Zweck hinstrebt. Die Absicht muß 
nicht auf ein einzelnes oder mehrere einzelne Geschäfte gerichtet sein, sondern auf ei-
nen dauernden Kreis von Geschäften als Ganzes, das als eine dauernde und berufsmä-
ßig fließende Einnahmequelle dienen soll (RGZ 38, 18; 66, 48, 51; KG OLG 36, 249). 
Unter den Begriff „Gewerbebetrieb“ fällt mithin grundsätzlich jede auf einen Kreis von 
Geschäften gerichtete, zum Zweck der Gewinnerzielung auf wirtschaftlichem Gebiet in 
weitestem Sinne ausgeübte Tätigkeit oder, wie der erkennende Senat in dem Urteil vom 
2. Dezember 1958 – VIII ZR 154/57 S.  21 (= WM 1959, 161) kürzer gesagt hat, jeder auf 
Erzielung dauernder Einnahmen gerichtete berufsmäßige Geschäftsbetrieb.

9 2. Setzt die Einordnung einer Tätigkeit unter den Begriff „Gewerbebetrieb“ voraus, 
daß die Tätigkeit „zum Zwecke der Erlangung von Gewinn“ betrieben wird, daß sie als 
„eine berufsmäßig fließende Einnahmequelle“ dient, daß sie „auf Erzielung dauernder 
Einnahmen“ gerichtet ist, muß also die Tätigkeit, um sie als „Gewerbebetrieb“ anzu-
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sprechen, von der Erwerbsabsicht beherrscht sein, so kommt der Wartung eine beson-
dere Bedeutung zu, die die Verkehrsauffassung den jeweils betriebenen Tätigkeiten all-
gemein oder besonders von Fall zu Fall beimißt: Die Einordnung einer Tätigkeit unter 
dem Begriff „Gewerbebetrieb“ hängt weitgehend davon ab, ob nach der jeweiligen Ver-
kehrsanschauung oder anders ausgedrückt nach den jeweiligen gesellschaftlichen An-
schauungen die entfaltete Tätigkeit von der „Erwerbsabsicht“ geformt oder beherrscht 
wird, ob ihr vorwiegend eine technisch funktionell ausgerichtete Erwerbsabsicht eignet, 
oder ob sie wesentlich von geistigen oder wissenschaftlichen oder künstlerischen Leit-
gedanken und Kräften bestimmt wird, die sie von dem vornehmlich auf Gewinnerzie-
lung hinstrebenden Tätigsein unterscheiden. Obwohl die Absicht auch bei dieser Art 
von Tätigkeiten darauf gerichtet sein kann und häufig auch ist, durch sie dauernde Ein-
nahmequellen zu erschließen, wird sie doch nach allgemeiner Überzeugung von ande-
ren Leitgedanken geformt, wie z. B. etwa beim Künstler durch künstlerische Gestal-
tungselemente, beim Arzt durch den Dienst an der menschlichen Gesundheit, beim 
Rechtsanwalt durch das die Rechtspflege fördernde Bemühen nach rechtlicher Ordnung 
bestimmter Lebensverhältnisse, eben den Dienst am Recht. Diese Wertungsfaktoren 
können im Sprachgebrauch einen Niederschlag finden, so daß wiederholt zur Abgren-
zung des Begriffs „Gewerbebetrieb“ auf den „allgemeinen Sprachgebrauch“ abgehoben 
wird (vgl. Preuss. Obertribunal vom 6. Dezember 1853 = Striethorst Arch. f. Rechtsfälle 
11, 92; OLG Zweibrücken Pfälzische Rechtspraxis 2. Jahrg. (1904/05) S.  16; OLG Posen 
Jur. Mschr. für Posen, West- und Ostpreußen Bd.  VIII (1905) S.  84; KG OLG 20, 71).

10Die Wertung, ob eine Tätigkeit von der Erwerbsabsicht oder von anderen Leitgedan-
ken bestimmt wird, und damit der auf dieser Wertung aufbauende Sprachgebrauch sind 
infolge des Wechsels der tatsächlichen Verhältnisse wie der Wertungsmaßstäbe der 
Wandlung unterworfen. Hierdurch kommt notwendig ein der potentiellen Verände-
rung ausgesetztes Element in das Verfahren bei der Begriffsbestimmung dessen, was 
jeweils als „Gewerbebetrieb“ zu gelten hat, dem Rechnung getragen werden muß. Es ist 
daher auf die jeweils geltende Wertung, auf den jeweils üblichen „Sprachgebrauch“ im 
Rahmen der wechselnden Zeitanschauungen abzustellen.

113. Wenn Rechtsprechung und Schrifttum (s. die oben Zitierten) zur Bestimmung des 
Begriffs „Gewerbebetrieb“ es allein auf den „allgemeinen Sprachgebrauch“ oder den 
„Sprachgebrauch“ schlechthin abstellen, ohne daß dieser auf die Verkehrsauffassung 
und auf eine Wertung darüber, ob bei einer bestimmten Tätigkeit die Erwerbsabsicht 
vorherrsche, gegründet ist, so kann dem nicht gefolgt werden. Es mag sein, daß „nach 
einem häufigen Sprachgebrauch Gewerbe als stoffveredelnde Beschäftigung den Stoff 
schaffenden Beschäftigungen (wie Bergbau) einerseits und den Güter verarbeitenden 
Beschäftigungen (Handel) andererseits entgegengesetzt werden“ (so OLG Breslau OLG 
22, 164 in Anlehnung an Grimms Wörterbuch S.  5482), oder daß nach häufigem Sprach-
gebrauch die Urproduktion nicht als Gewerbebetrieb angesehen wird. Für die grund-
sätzliche Ausdeutung des Wortes Gewerbebetrieb können derartige Sprachgebräuche 
keine abschließende Bedeutung erlangen, weil hierbei auf Kennzeichen und Erschei-
nungsformen zurückgegriffen wird, die offensichtlich nur für bestimmte Situationen 
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und Einzelfälle, nicht aber schlechthin, also allgemeine Geltung genießen. Sie sind da-
her ungeeignet, das Wesentliche umfassende, allseitig gültige Anhaltspunkte für die Be-
griffsbestimmung „Gewerbebetrieb“ abzugeben. Deshalb hat bereits das preußische 
Obertribunal (Striethorst, Arch.f. Rechtsfälle 100, 353) es abgelehnt, das Vorliegen eines 
Gewerbebetriebes schlechthin mit der Begründung zu verneinen, es handele sich um 
„Urproduktion“ (dort Bergbau). Es kann mithin schon hier gesagt werden, daß die 
Landwirtschaft nicht um deswillen allein der Eigenschaft, ein Gewerbebetrieb zu sein, 
entraten muß, weil es sich bei ihr um eine typische Form der Urproduktion handelt. 
Vielmehr wird zunächst zu prüfen sein, ob §  196 BGB den Ausdruck Gewerbebetrieb in 
Anlehnung an den erwähnten, durch die Erwerbsabsicht bestimmend beeinflußten 
Sprachgebrauch unter Ausklammerung der Urproduktion verstanden wissen will. 
Denn der Sprachgebrauch kann, wenn auch nicht allgemein, so doch im Hinblick auf 
einzelne Gesetze sehr wohl Anlaß geben, zu prüfen, ob das einzelne Gesetz den Aus-
druck Gewerbebetrieb im Sinne eines solchen Sprachgebrauchs enger oder weiter, also 
etwa unter Ausschluß der Urproduktion, hat fassen wollen.

12 4. Sprachgebrauch und Verkehrsauffassung bieten somit nur allgemeine Anhalts-
punkte für die Beurteilung dessen, was unter einem „Gewerbebetrieb“ zu verstehen ist. 
Die verschiedenen Gesetze gebrauchen diesen Begriff aber durchaus nicht immer mit 
einem völlig gleichen Inhalt. Vielmehr wird er im Einzelfall von diesem oder jenem 
Gesetz mit einer bald engeren, bald weiteren Bedeutung versehen. Das ist allgemeine 
Ansicht (vgl. statt vieler: Landmann/Rohmer/Eyermann/Fröhler GewO 11.  Aufl. (1956) 
Einleitung Nr.  6, 1 S.  44 ff.; OLG Breslau OLG 22, 164; RFH vom 15. Juli 1924 Steuer und 
Wirtschaft 1924 Bd.  3 S.  1068). Zum Teil schließen einzelne Gesetze gewisse Tätigkeiten 
ausdrücklich als „Gewerbebetrieb“ aus (z. B. HGB §  3; GewO §  6) oder stellen sie aus-
drücklich dem „Gewerbebetrieb“ gleich (z. B. §  55 SteuerbewertungsG vom 16. Oktober 
1934 (RGBl I 1035) für Ärzte, Rechtsanwälte, Notare u. a., wissenschaftliche, künstleri-
sche, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeiten u.ä.). Auf diese Weise geben sie dem 
Begriff Gewerbebetrieb jeweils eine besondere, manchmal weitere, gelegentlich engere 
Bedeutung.

13 Vielfach jedoch verwenden einzelne Gesetze den Begriff Gewerbebetrieb mit einem 
Inhalt, dessen Bedeutung sich nicht ohne weiteres aus sich selbst ergibt. Die eigentlich 
gemeinte Sinnbedeutung des verwendeten Ausdrucks kann alsdann nur dem Aufbau, 
Inhalt und Zweck des Gesetzes entnommen werden. So hat z. B. das Reichsgericht (RGSt 
18, 373; RGZ 1, 265) angenommen, daß landwirtschaftliche Nebenbetriebe, die, wenn 
sie selbständig betrieben würden, als Gewerbe i. S. der Gewerbeordnung anzusehen sein 
würden, gerade so wie die Landwirtschaft, „die die Hauptbasis dieses Nebengewerbes 
bilden“, nicht unter die Bestimmungen der Gewerbeordnung fielen. In §  407 ZPO und 
§  75 StPO, in denen die Begutachtungspflicht der zu Sachverständigen ernannten Perso-
nen festgelegt ist, wird denjenigen, die ein Gewerbe im Sinne dieser Bestimmungen zum 
Erwerb ausüben, dagegen auch die dauernde Erwerbstätigkeit in der Landwirtschaft 
zugerechnet (Wieczorek ZPO §  407 Anm. A II; Baumbach/Lauterbach ZPO 25.  Aufl. 
§  407 Anm.  2). Hier ist das Wort „Gewerbe“ nicht nach der Gewerbeordnung, sondern 
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im weitesten Sinne zu verstehen, wie in der Reichstagskommission bei Beratung des 
§  372 (jetzt §  407) ZPO (Reichstagsdrucksache 1876 Nr.  60 Prot. S.  148) festgestellt wor-
den ist (Hartung bei Gündel/Hartung/Lingemann/Niethammer StPO 19.  Aufl. (1934) 
§  75 Anm.  4). Das Reichsgericht hat in RGZ 55, 167, 170 angenommen, daß die Rechts-
anwaltstätigkeit als Betreiben eines „Gewerbes“ im Sinne des Gesetzes wegen Beseiti-
gung der Doppelbesteuerung vom 13. Mai 1870 anzusehen sei, und dabei bemerkt, daß 
sie auch in gewerbepolizeilichen Bestimmungen unter den Begriff „Gewerbe“ fallend 
aufgefaßt worden sei. Zutreffend führt daher der Kommentar von Landmann/Rohmer/
Eyermann/Fröhler zur Gewerbeordnung (aaO) aus, der Sprachgebrauch und die Aus-
drucksweise anderer Gesetze seien schwankend. Teils werde der Ausdruck „Gewerbe“ in 
engerem, teils in weiterem Sinn verstanden (vgl. a. OLG Breslau OLG 22, 164). Wenn 
also nach der Ausdrucksweise der Gewerbeordnung der Ackerbau und die ausdrücklich 
in §  6 GewO erwähnte „Viehzucht“ nicht als Gewerbebetrieb zu gelten haben, so folgt 
daraus nicht zwingend, sie fielen auch nicht unter den „Gewerbebetrieb“ im Sinne der 
Verjährungsvorschriften. Die ausdrückliche oder stillschweigende Abgrenzung in an-
deren Gesetzen als dem hier anzuwendenden §  196 Abs.  1 Nr.  1 BGB ist daher ohne nä-
here Bedeutung. Demgemäß darf im Zusammenhang mit §  196 Abs.  1 Nr.  1 BGB nur 
geprüft werden, mit welcher inhaltlichen Bedeutung gerade dieses Gesetz nach seinem 
Sinn und Zweck den Begriff Gewerbebetrieb gebraucht.

III.
141. Die Entstehungsgeschichte des Bürgerlichen Gesetzbuches enthält keine sicheren 

Anhaltspunkte dafür, daß der Gesetzgeber die Landwirtschaft nicht als Gewerbebetrieb 
angesehen hat.

15Die Ausnahme von der kurzen, zweijährigen Verjährung bei Leistungen für den Ge-
werbebetrieb des Schuldners ist damit begründet worden, daß andernfalls die vorge-
schlagene, diese Ausnahme nicht enthaltende, Fassung sich auch auf die mit Bezug auf 
den Gewerbebetrieb des Empfängers (oder wie später festgelegt wurde: des Schuldners) 
entstandenen Ansprüche beziehen würde. Das erschien unerwünscht. Denn, so wurde 
geltend gemacht, für eine solche Ausdehnung der kurzen, zweijährigen Verjährung feh-
le es an zureichenden Gründen (vgl. Mugdan I, 755 = Prot. I, 203, 204). Außerdem be-
deute die generelle Einführung der zweijährigen Verjährung eine wesentliche Abwei-
chung von dem in den überwiegenden Teilen des deutschen Reiches herrschenden 
Rechtszustand (vgl. Mugdan I, 775 = Prot. I, 203). Um diesen Bedenken zu begegnen, 
wurde in Anlehnung an die Vorschrift des §  1 Nr.  1 des preußischen Verjährungsgeset-
zes vom 31. März 1838 schließlich die jetzige Fassung des §  196 Abs.  1 Nr.  1 Halbs. 2 BGB 
gewählt. Die hieran geknüpfte Annahme (vgl. OLG Dresden OLG 12, 248; OLG Breslau 
OLG 22, 164; Josef in Gruchot 42, 1; LG Osnabrück RdL 1948, 241), damit sei zugleich 
auch die Rechtsprechung des preußischen Obertribunals zur Auslegung des Begriffs 
„Gewerbebetrieb“ übernommen worden und gleichsam Gesetzesinhalt geworden, ist 
jedoch unrichtig. […]

19Maßgebend für die Auslegung eines Gesetzes ist in der Regel allein der in der Geset-
zesbestimmung zum Ausdruck kommende „objektivierte Wille“ des Gesetzgebers, so 
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wie er sich aus dem Wortlaut und Sinnzusammenhang ergibt, in den die Bestimmung 
hineingestellt ist. Nicht entscheidend ist dagegen die subjektive Vorstellung der am Ge-
setzgebungsverfahren beteiligten Organe oder einzelner ihrer Mitglieder über die Be-
deutung einer Bestimmung. Der Entstehungsgeschichte einer Vorschrift kommt für 
deren Auslegung nur insofern Bedeutung zu, als sie die Richtigkeit einer nach den ge-
gebenen Grundsätzen erhaltenen Auslegung bestätigt, oder Zweifel behebt, die auf dem 
angegebenen Weg allein nicht ausgeräumt werden können (BVerfGE 1, 299, 312).

20 Diese Erwägungen gelten auch hier. Sollte der Gesetzgeber des §  196 BGB über den 
Begriff „Gewerbebetrieb“ im Hinblick auf die Landwirtschaft bestimmte Vorstellungen 
in Anlehnung an die preußische Rechtsprechung und den damaligen Sprachgebrauch 
gehabt haben und deshalb davon ausgegangen sein, daß die Landwirtschaft nicht als 
Gewerbebetrieb anzusehen sei, so hat dieser Gedanke jedenfalls in dem Wortlaut und 
Sinnzusammenhang der Verjährungsvorschriften keinen Ausdruck gefunden. Es be-
steht daher auch keine Veranlassung, §  196 Abs.  1 Nr.  1 BGB dahin auszulegen, daß der 
landwirtschaftliche Betrieb schlechthin als nicht unter den Begriff Gewerbebetrieb fal-
lend angesehen werde. Da der Gesetzgeber eine Verlängerung der Verjährungszeit von 
zwei auf vier Jahre allein davon abhängig gemacht hat, daß die Leistung für den Gewer-
bebetrieb des Schuldners erfolgt, hat er […] damit auf einen Begriff abgestellt, der, wie 
dargelegt, einen von der jeweiligen Wertung durch die Verkehrsauffassung abhängigen, 
mithin einem Wandel unterworfenen Inhalt besitzt.

21 Danach ist der Begriff „Gewerbebetrieb“, soweit er von der sich wandelnden Ver-
kehrsauffassung inhaltlich mitbestimmt wird, nach den jeweiligen Anschauungen der 
Zeit zu beurteilen, für die die Verjährungsvorschrift des §  196 Abs.  1 Ziff.  1 BGB ange-
wendet werden soll.

22 2. Auch aus der Bestimmung des §  196 Abs.  1 Nr.  2 BGB ist entgegen der vom Ober-
landesgericht Breslau (OLG 22, 164) vertretenen Ansicht nicht zu entnehmen, daß der 
Gesetzgeber den Betrieb der Landwirtschaft im Rahmen der Verjährungsbestimmung 
nicht als „Gewerbebetrieb“ angesehen hat. Nach dieser Vorschrift verjähren Ansprüche 
derjenigen, welche Land- oder Forstwirtschaft betreiben, für Lieferungen von land- 
oder forstwirtschaftlichen Erzeugnissen dann in zwei Jahren, wenn die Lieferung zur 
Verwendung im Haushalt des Schuldners erfolgt. Andernfalls tritt die Verjährung nach 
§  196 Abs.  1 Nr.  2 i. V. m. Abs.  2 erst nach Ablauf von vier Jahren ein.

23 Das Oberlandesgericht Breslau (aaO) folgert zwar aus dem Umstand, daß in §  196 
Abs.  1 Nr.  2 die Landwirtschaft ausdrücklich erwähnt wird, „der Gesetzgeber habe der 
Landwirtschaft besonders gedacht und er würde, wenn er eine Änderung auch in der 
Verjährung der Ansprüche der in Nr.  1 bezeichneten Gewerbetreibenden für Lieferun-
gen von Waren für den landwirtschaftlichen Betrieb des Schuldners gegenüber den bis-
her in Preußen geltenden Bestimmungen gewollt hätte, dies auch ausgesprochen haben“. 
Dem kann aus mehrfachen Gründen nicht gefolgt werden. Wie bereits oben zu III aus-
geführt wurde, ist anläßlich der Erörterungen, daß „der im überwiegenden Teil des 
Reichsgebiets bestehende Rechtszustand“ aufrecht erhalten werden sollte (Prot. I, 203), 
nicht von der Landwirtschaft die Rede, sondern von Lieferungen an Gewerbetriebe 
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